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Vorbemerkungen 

Dieses Rahmenhygienekonzept für das Jugendcafé Waggon orientiert sich an der aktuellen 

Rechtslage in Niedersachsen und den Empfehlungen der Gesundheitsbehörden und des 

Robert-Koch-Instituts. Die meisten Informationen stammen vom Landesjugendring 

Niedersachsen. Außerdem wurden die Hygieneempfehlungen der Hannoverschen 

Landeskirche und das Hygienekonzept des Jugendtreffs Großwolderfeld integriert.   

Ziel ist es, Verhaltensregeln und Maßgaben zu definieren, sodass Angebote im Jugendcafé 

Waggon auch während der aktuellen SARS-CoV-2-Pandemie stattfinden können. 

Aufgrund der sich häufig verändernden Sachlage ist den aktuellen Maßgaben der Behörden 

Folge zu leisten. 

Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der 

Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt über die 

Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus ist auch indirekt über Hände, die dann mit 

Mund- oder Nasenschleimhaut sowie der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine 

Übertragung möglich. 

 

1. Allgemeine Hinweise 

Folgende Hinweise sollten allgemein im öffentlichen Leben beachtet werden: 

 Körperkontakt ist mit allen nicht im gleichen Haushalt lebenden Personen zu meiden. 

 Der Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Personen muss eingehalten werden. 

 Sofern ein Mindestabstand aus organisatorischen Gründen nicht eingehalten werden 

kann, muss in diesen Situationen ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. 

 Größere Menschenmengen, insbesondere in geschlossenen Räumen, sollten 

gemieden werden. 

 Treffen im Freien sind Treffen in geschlossenen Räumen immer vorzuziehen. 

 Regelmäßiges Händewaschen mit Seife (mindestens 30 Sek.) ist entscheidend, um 

Ansteckungen vorzubeugen. 

 Niesen und Husten immer in die eigene Armbeuge. 

 Beim Einkaufen in allen Geschäften sowie bei der Nutzung des ÖPNV ist ein Mund-

Nase-Schutz zu tragen. Dies gilt für alle Personen ab 6 Jahren! 

 Um die Ausbreitung von Falschmeldungen und Verschwörungstheorien zu vermeiden, 

sollten Informationen und Meldungen zur aktuellen SARS-CoV-2-Pandemie stets auf 

Plausibilität geprüft und nicht einfach unbedacht weiterverbreitet werden. 

 



2. Allgemeine Voraussetzungen für einen Besuch im Jugendcafé Waggon 

 Mit dem ersten Besuch müssen die Teilnehmer/innen eine von ihnen und einer 

sorgeberechtigten Person unterschriebenen Einverständniserklärung und 

Selbstverpflichtung zum Besuch des Jungendcafés Waggon während der COVID-19 

Pandemie vorlegen. 

 Zur Nachverfolgung einer möglichen Infektionskette wird dokumentiert, welche 

Person(en) wann und wie lange im Jugendcafé Waggon waren. Diese genannten 

Listen werden zentral von dem jeweiligen Personal geführt und für 21 Tage verwahrt. 

Die Dokumentation muss dem Gesundheitsamt zur Fallnachverfolgung auf Verlangen 

unverzüglich zur Verfügung gestellt werden können. 

 Bei Krankheitsanzeichen (z.B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des 

Geschmacks-/ Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) muss 

der/die Jugendliche sowie das Personal vom Jugendcafé Waggon fernbleiben und auf 

jeden Fall zu Hause bleiben. 

 Personen, die einer besonderen Risikogruppe angehören (insbesondere Lungen-, 

Herz- und Krebserkrankungen), dürfen das Jugendcafé Waggon nicht besuchen und 

an Angeboten der Jugendpflege nicht teilnehmen beziehungsweise diese betreuen. 

 Nach aktuellem Stand (27.05.2020) sind sowohl die gemeinsame Zubereitung von 

Speisen als auch die Ausgabe von Speisen an Gäste/Teilnehmende untersagt. Da dies 

allerdings im Jugendcafé Waggon ein wesentlicher Teil der Konzeption ist liegt für den 

Fall, dass dies wieder erlaubt wird, diesem Konzept einer gesonderten Anlage für die 

Zubereitung und dem Verkauf von Lebensmitteln bei.  

Darum werden im Jugendcafé Waggon bis auf weiteres keine Getränke ausgeschenkt 

und Speisen zubereitet. Der Verzehr von Speisen ist verboten! Namentlich 

gekennzeichnete mitgebrachte Getränke dürfen genutzt, aber nicht mit anderen geteilt 

werden. 

 

3. Verhaltensregeln im Jugendcafé Waggon 

 Gründliche Handhygiene ist verpflichtend. Die Hände werden für mindestens 30 

Sekunden mit Seife gewaschen. Hinweise zum Händewaschen befinden sich an der 

Tür zu den sanitären Anlagen. 

 Vor dem erstmaligen Betreten des Geländes vom Jugendcafé Waggon müssen die 

Hände desinfiziert werden. Ein Desinfektionsmittelspender ist am Eingang des 

Jugendcafés zu finden. Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die 

trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Vertrocknung ca. 30 Sekunden in 



die Hände eingerieben werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu 

achten. 

 Das Gelände des JugendcafésWaggons darf nur durch die Eingangstür zur 

Hauptstraße betreten werden. Dort werden zunächst die Daten erfasst.  

Das Gelände darf nur durch einen besonders gekennzeichneten Ausgang nach 

Abmeldung verlassen werden. 

 Der Mindestabstand von 1,5 m ist während des gesamten Besuches zu beachten. Auf 

den Bänken und den Couchgarnituren werden nicht zu nutzende Sitzflächen 

abgeklebt. 

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren. Also 

nicht an Mund, Augen und Nase fassen. 

 Keine Berührungen, Umarmungen, Bussi-Bussi, Ghetto-Faust und kein 

Händeschütteln. 

 Persönliche Gegenstände sollen nicht mit anderen Personen geteilt werden. 

 Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken möglichst minimieren, z. B. 

nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen. 

 Hust- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Einweg-

Taschentuch gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder 

Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen. 

 

Bitte beachtet zusätzliche Anweisungen der verantwortlichen hauptamtlichen 

Mitarbeiter/in. Bei Verstößen können Platzverbote für den Tag ausgesprochen 

werden. 

 

4. Raumhygiene 

 Die Besucherzahl im Jugendcafé Waggon inklusive Außengelände ist inklusive aller 

Teamer/innen auf 10 Personen begrenzt. 

 Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion muss ein Abstand von 

mindestens 1,50 m eingehalten werden. Das bedeutet, dass die Tische /Stühle in den 

Räumlichkeiten entsprechend weit auseinander stehen. 

 Mindestens alle 30 Minuten, in jeder Pause und vor und nach jeder Öffnung ist eine 

Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster und Türen über 

mehrere Minuten vorzunehmen. Die Fenster bleiben möglichst dauerhaft geöffnet und 

die Türen stehen möglichst offen. 

 Im Sanitärbereich werden ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher 



bereitgestellt. Abfallbehälter für Einmalhandtücher sind vorhanden. Am Eingang der 

Toiletten wird durch gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen, dass sich in den 

Toilettenräumen stets nur eine Person aufhalten darf. Die Toiletten werden regelmäßig 

auf Funktions- und Hygienemängel geprüft. Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken 

und Fußböden werden täglich gereinigt. 

 In einem gesonderten Plan werden die halbstündlich durchzuführenden 

Hygieneaktivtiäten dokumentiert. 

 

5. Hinweise für die Nutzung von Spielgeräten 

 Spiele mit Körperkontakt sind nicht erlaubt. 

 Vor der Nutzung von Spielgeräten & Gegenständen sollten sich alle Teilnehmenden 

gründlich die Hände waschen oder desinfizieren. 

 Billard: Queues & Kugeln müssen nach jedem Spieler/innen-Wechsel desinfiziert 

werden. 

 Darts: Jede/r Spieler/in nutzt im Spiel eigene Pfeile, die vor einem Spieler/innen-

Wechsel desinfiziert werden. 

 Tisch-Kicker: Die Spieler/innen müssen immer eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. 

Erlaubt sind nur Spiele mit je einer Person auf jeder Seite. Nur ein/e Spieler/in pro 

Spiel darf den Ball berühren. Griffe & Bälle müssen nach jedem Spieler/innen-Wechsel 

desinfiziert werden. Trotz rechtlicher Freigabe sehen wir mit Blick auf die 

Abstandsregelungen von einer aktuellen Nutzung des Kickers ab, behalten uns aber 

eine für die Zukunft eine Erlaubnis vor. 

 

6. Wegeführung 

 Es ist darauf zu achten, dass nicht alle Besucher/innen gleichzeitig über die Gänge/ 

der Treppe zu den jeweiligen Räumen gelangen.   

 Räumliche Trennungen erfolgen durch Abstandsmarkierungen auf dem Boden 

und/oder den Wänden. 

 Auch auf dem Weg zum Jugendcafé Waggon sowie auf dem Gelände des Jugendcafé 

Waggon müssen die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. 

 Aus- und Eingänge sind gesondert zu nutzen. 

 

7. Meldepflicht 

Das Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus ist dem Personal von den Erkrankten bzw. 



deren Sorgeberechtigten mitzuteilen. Das gilt auch für das gesamte Personal. Aufgrund der 

Coronavirus-Meldepflichtverordnung ist sowohl der begründete Verdacht einer Erkrankung als 

auch das Auftreten von COVID-19 Fällen dem Gesundheitsamt zu melden. 
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Checkliste zur Einhaltung der Hygiene im Jugendcafé Waggon  
Sämtliche Bereiche im Jugendcafé Waggon werden vor jeder Benutzung täglich gründlich 
gereinigt und desinfiziert. 
 Während der Öffnungszeiten wird möglichst durchgehend, jedoch mindestens alle 30 

Minuten eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster und Türen 
über mehrere Minuten durchgeführt. 

 Während der Öffnungszeiten wird bei Benutzung in halbstündlichen Modus desinfiziert:  
Dies wird nach Erledigung vom verantwortlichen hauptamtlichen Mitarbeiter dokumentiert. 

 

Cafébereich 
benutzte Tische, Stühle, Theke, Küche 
09:30 Uhr     O    15:00 Uhr     O      
10:00 Uhr     O    15:30 Uhr     O 
10:30 Uhr     O    16:00 Uhr     O 
11:00 Uhr     O    16:30 Uhr     O 
11:30 Uhr     O    17:00 Uhr     O 
12:00 Uhr     O    17:30 Uhr     O 
12:30 Uhr     O    18:00 Uhr     O 
13:00 Uhr     O    18:30 Uhr     O 
13:30 Uhr     O    19:00 Uhr     O   
14:00 Uhr     O    19:30 Uhr     O 
14:30 Uhr     O    20:00 Uhr     O 

Waggonbereich 
benutzte Tische und Stühle 
09:30 Uhr     O    15:00 Uhr     O      
10:00 Uhr     O    15:30 Uhr     O 
10:30 Uhr     O    16:00 Uhr     O 
11:00 Uhr     O    16:30 Uhr     O 
11:30 Uhr     O    17:00 Uhr     O 
12:00 Uhr     O    17:30 Uhr     O 
12:30 Uhr     O    18:00 Uhr     O 
13:00 Uhr     O    18:30 Uhr     O 
13:30 Uhr     O    19:00 Uhr     O   
14:00 Uhr     O    19:30 Uhr     O 
14:30 Uhr     O    20:00 Uhr     O 

Sanitärbereich 
benutzte Waschbecken, Toiletten, Türklinken 
09:30 Uhr     O    15:00 Uhr     O      
10:00 Uhr     O    15:30 Uhr     O 
10:30 Uhr     O    16:00 Uhr     O 
11:00 Uhr     O    16:30 Uhr     O 
11:30 Uhr     O    17:00 Uhr     O 
12:00 Uhr     O    17:30 Uhr     O 
12:30 Uhr     O    18:00 Uhr     O 
13:00 Uhr     O    18:30 Uhr     O 
13:30 Uhr     O    19:00 Uhr     O   
14:00 Uhr     O    19:30 Uhr     O 
14:30 Uhr     O    20:00 Uhr     O 

Außenbereich 
benutzte Bänke, Stehtische, Türklinken 
09:30 Uhr     O    15:00 Uhr     O      
10:00 Uhr     O    15:30 Uhr     O 
10:30 Uhr     O    16:00 Uhr     O 
11:00 Uhr     O    16:30 Uhr     O 
11:30 Uhr     O    17:00 Uhr     O 
12:00 Uhr     O    17:30 Uhr     O 
12:30 Uhr     O    18:00 Uhr     O 
13:00 Uhr     O    18:30 Uhr     O 
13:30 Uhr     O    19:00 Uhr     O   
14:00 Uhr     O    19:30 Uhr     O 
14:30 Uhr     O    20:00 Uhr     O 

 
 
 
______________    _______________________________________ 
Datum, Uhrzeit:    Verantwortliche/r hauptamtlicher Mitarbeiter/in:
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Einverständniserklärung und Selbstverpflichtung zum Besuch des Jungendcafès 
Waggon während der COVID-19 Pandemie  
 
Hiermit bestätige/n wir/ich als Sorgeberechtigte(r) / Eltern/Vormund, dass wir/ich sowie 
unser/mein Kind die Handlungsanweisung des Jugendcafés Waggon gelesen und 
verstanden hat. Des Weiteren erkläre(n) ich/wir mein/unser Einverständnis darüber, dass 
wir/ich den Anforderungen Folge leisten. Insbesondere werde/n ich/wir das Personal 
unverzüglich über einen begründeten Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten eines 
COVID-19 Falls informieren.  
Hierbei wird auf das Hygienekonzept verwiesen in welchem es unter anderen heißt: „Bei 
Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks- / 
Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) muss der/die Jugendliche vom 
Jugendtreff fernbleiben und auf jeden Fall zu Hause bleiben.“  
Sowie: „Zur Nachverfolgung einer möglichen Infektionskette wird dokumentiert, welche 
Person(en) wann und wie lange im Jugendtreff waren. Diese genannten Listen werden zentral 
von dem jeweiligen Personal geführt und werden 21 Tage gespeichert. Die Dokumentation 
muss dem Gesundheitsamt zur Fallnachverfolgung auf Verlangen unverzüglich zur Verfügung 
gestellt werden können.“ 
Bei Missachtung der Handlungsanweisung muss das Jugendcafé Waggon unverzüglich 
verlassen werden! 
 
Name des Kindes:   ________________________________________  
 
Telefonnummer:  ________________________________________    
 
Adresse:   ________________________________________  
 
   ________________________________________ 
     
Datenschutzerklärung 
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten gespeichert und genutzt 
werden. 
 
 
________________________________________  _______________ 
Unterschrift des/der Sorgeberechtigten     Datum 
 
 
________________________________________   _______________ 
Unterschrift des/der Waggon Besuchers/in    Datum 
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Anwesenheitsliste für die Öffnungszeit im Jugendcafé Waggon 
 
 
Datum: ______________ Öffnungszeit:  ______________ Schließzeit:   ______________ 
 
Verantwortlicher hauptamtliche/r Mitarbeiter/in: _____________________________________ 
 

Hinweis zum Datenschutz: Diese Daten werden auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 (c) DSGVO i.V.m. 
§28 IfSG i.V.m.erhoben und dienen der Nachverfolgung von eventuellen Infektionen im Kontext der „SARS-CoV-
19“ Pandemie. Die Daten werden nur nach Aufforderung an lokale Gesundheitsbehörden weitergegeben. Eine 
Weitergabe darüber hinaus ist ausgeschlossen. Die Daten werden ab den Zeitpunkt der Erhebung für 21 
aufbewahrt und anschließend gelöscht. Nach DSGVO besteht das Recht auf Auskunft (§15), Berichtigung (§16) 
sowie Einschränkung der Verarbeitung und Löschung (§§17, 18, 21) der Daten. 
  

Nr. Name Adresse Telefonnummer Zeit der 
Anwesenheit 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     



Anlage: Zubereitung und Verkauf von Lebensmitteln 

Nach aktuellem Stand (27.05.2020) sind sowohl die gemeinsame Zubereitung von Speisen 

als auch die Ausgabe von Speisen an Gäste/Teilnehmende untersagt. Da dies allerdings im 

Jugendcafé Waggon ein wesentlicher Teil der Konzeption ist werden in dieser Anlage als 

Vorbereitung auf einen Zeitpunkt, in dem dies wieder erlaubt sein wird, 

Handlungsanweisungen zusammengefasst. 

Beim Umgang mit Lebensmitteln kann eine erhöhte Infektionsgefahr durch Krankheitserreger 

bestehen, die direkt oder indirekt auf/zwischen den Menschen übertragen werden können. 

Deshalb darf sich im Jugendcafé Waggon bis auf weiteres nur noch eine Person im 

abgetrennten Küchenbereich aufhalten. 

Folgendes ist zusätzlich zu beachten: 

 Vor jedem Betreten des Küchenbereiches ist darauf zu achten, dass die Hände gründlich 

gewaschen werden, lange Haare zusammengebunden werden, und beim Umgang mit 

Lebensmitteln wir Pizza oder Pommes flüssigkeitsdichte Einmalhandschuhe getragen 

werden. 

 Auf Lebensmittel und Speisen darf natürlich nicht gehustet oder genießt werden. Passiert 

dies aus Versehen, dürfen die Nahrungsmittel nicht mehr verwendet werden. 

 Es dürfen nur sauberes Geschirr und saubere Besteckteile benutzt werden. Die benutzten 

Geschirr-und Besteckteile werden nach jeder Benutzung in die Spülmaschine geladen und 

im Programm mit 75 ° heiß gereinigt. 

 Es wird möglichst im Außenbereich gegessen. Die Tische sind nach der Mahlzeit zu 

desinfizieren und Essensreste sind zu entfernen. 

 Genutzte Geschirrtücher und Lappen sind täglich zu reinigen und werden nach jedem 

Gebrauch gewechselt. 

Darüber hinaus gelten für den Verkauf von Lebensmitteln folgende Hinweise: 

 Der Verkauf und Ausschank von Erfrischungsgetränken erfolgt in Portionsflaschen. 

 Beim Verkauf sollte der Kontakt zwischen Lebensmitteln und Geld vermieden werden. 

 Beim Verkauf möglichst Strichlisten führen und am Ende gesammelt bezahlen. 

 Unter keinen Umständen darf Besteck oder Geschirr von mehreren Personen geteilt 

werden, ohne dass dieses heiß gereinigt wurde. 

 


